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Anboulen 2023

Es geht wieder los!!

Am Samstag 04. März 2023 um 12:00 Uhr eröff nen wir die neue Boulesaison der 
DJK-Feldkirch. Alle Fans und Interessierte sind herzlichst eingeladen ihre Boule 
zu werfen.

Es wird bei jedem
Wetter gespielt,
ob Wind, Eis
oder Sonne !!

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt:

Schäufele, Kartoff elsalat und grüner Salat, Sosse und Baguettes

Gespielt wird Doublette Formée, d.h. je Mannschaft 2 Spieler fi x, 4 Runden à 50 
Minuten, Einschreibung ab 1100 Uhr. Es können maximal 32 Mannschaften teil-
nehmen. Deswegen unbedingt vorher anmelden bis spätestens 27.02. telefo-
nisch unter 015156051881 oder 01704806820,
per Email: djk.bouler@gmail.com

Startgebühr 5 €, Ausschüttung der Startgebühr zu 100%
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 AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Neues ÖPNV-Angebot ab März 2023 
Nachdem das Anrufsammeltaxi (AST) im Dezember eingestellt wur-
de ist es gelungen gemeinsam mit der Stadt Bad Krozingen und der 
Firma Rast ab dem 04./05. März 2023 ein neues ÖPNV-Angebot zur 
Verfügung zu stellen. Zusätzlich zu den aktuellen Fahrten werden für 
die Ortsteile von Hartheim und Bad Krozingen Kleinbusse nach fes-
tem Fahrplan auf der Linie 242 eingesetzt. Dadurch soll für die bisher 
gut frequentierten Zeiten ein neues Angebot zur Verfügung stehen. 
Die Kosten hierfür werden durch die Stadt Bad Krozingen und die 
Gemeinde Hartheim am Rhein übernommen. 
Das Kleinbusangebot hat den Vorteil, dass man kein „Taxi“ vorbe-
stellen muss. Das Fahrplanangebot ist so ausgelegt, dass immer zu 
festen Zeiten ein Kleinbus den jeweiligen Streckenabschnitt befährt. 
Die einzelnen Verbindungen werden wir nächste Woche detailliert 
darstellen und können auch jeweils aus den gültigen Fahrplan ent-
nommen werden. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

  
Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis - Laseranlage 
Folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis durch-
geführt: 
  
Datum: 24.01.2023  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 30  
Messpunkt: Feldkircher Straße  
Einsatzzeit: 6.17 – 11.00 Uhr  
Gemessene Fahrzeuge: 836  
Beanstandungen: 11  
Höchstgeschwindigkeit: 41  
  
Eine diff erenzierte Aufschlüsselung der gemessenen Geschwindig-
keiten ist aus technischen Gründen leider nicht möglich. 

   

AUS DEM GEMEINDERAT

Einladung zur öff entlichen Sitzung 
des Technischen Ausschusses am Dienstag, 
den 28. Februar 2023 
Am Dienstag, den 28. Februar 2023 fi ndet um 18:45 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses in Hartheim  die nächste öff entliche Sit-
zung des Technischen Ausschusses mit folgender Tagesordnung  
statt: 

1.   Bauantrag: Veränderte Ausführung Eingangsbereich, Errich-
tung eines Fahrradhauses und einer Sichtschutzwand Landho-
tel Bohrerhof, Flst. Nr.: 1591/1, 1592 & 1593, Zum Bohrerhof 1, 
Gemarkung Feldkirch 

2.   Bauantrag: Anbau eines Bungalows an das Bestandseinfamili-
enhaus, Lindenstraße 20, Flst. 130/1, Gemarkung Bremgarten 

Einladung zur öff entlichen Sitzung des Gemein-
derates am Dienstag, den 28. Februar 2023 
Am Dienstag, den 28. Februar fi ndet um 19:15 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses in Hartheim die nächste öff entliche Sitzung des 
Gemeinderates mit folgender  Tagesordnung  statt: 

1.   Anerkennung der Niederschriften 
2.   Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöff entlichen Sitzung des 

Gemeinderates 
3.   7. Änderung Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Am 

Kapellenweg“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
4.   Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Hartheim am Rhein an 

den Schülerbeförderungskosten der Grundschüler aus den 
Ortsteilen Bremgarten und Feldkirch 

5.   Friedhof Hartheim: Auftrag für die Beschaff ung von 2 Urnen-
stelen Typ S 

6.   Sanierung der Rheinstraße BA III: Auftragsvergabe zum Umbau 
der Straßenbeleuchtung 

7.  Berichte der Verwaltung 
8.  Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat 
9.  Einwohnerfragen 
    
gez. Stefan Ostermaier
Bürgermeister   
  
   

UNSERE JUBILARE

Herzlichen Glückwunsch 
Wir gratulieren sehr herzlich am
• 01.03.23  zum 91. Geburtstag von 

Marcela Schleichardtova aus Hartheim 
 
sowie allen nicht genannten Jubilaren und wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen. 
  
 

FUNDSACHEN
Folgende Fundsachen wurden im Fundbüro der Gemeinde 
Hartheim am Rhein abgegeben:
• diverse Schlüssel
• diverse Schlüsselbunde
• Brille
• Key-Card
• Teil eines Blechblasinstruments
 
Wenn Sie etwas verloren oder gefunden haben, setzen Sie sich bit-
te mit Frau Günther, Tel.: 07633/9105-18, guenther@hartheim.de, in 
Verbindung. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Fundgegenstände gem. 
§ 973 BGB lediglich 6 Monate bei der Gemeinde verwahrt wer-
den.  

Apotheken-Plan 
vom 23.02. bis 02.03.2023 
23.02.2023    
Malteser-Apotheke, Heitersheim 
     
24.02.2023    
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Schneckental-Apotheke, Pfaff enweiler  

25.02.2023    
Katharina-Barbara-Apotheke, Sulzburg 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg  
     
26.02.2023    
Rats-Apothke, Bad Krozingen  
   
27.02.2023    
Hardt-Apotheke, Hartheim  

28.02.2023    
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen  
     
01.03.2023    
Linden-Apotheke, Buggingen 
Tuniberg-Apotheke, Munzingen  
   
02.03.2023    
Breisgau-Apotheke, Kirchhofen 
Flora-Apotheke, Müllheim 
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ABFALLTERMINE
Nächste Leerungen 
Restmüllgefäße 24.02.2023 (Hartheim + Feldkirch) 
Restmüllgefäße 25.02.2023 (Bremgarten) 
 
 
Telefonnummern der TREA Breisgau im Gewerbepark Breisgau 
Für Kontakte bezüglich  Öffnungszeiten, Anlieferungen und Abfall-
wirtschaft (besetzt: Mo - Fr von 7:00 - 18:00 Uhr ) 07634/5079-122
Verwaltung, Veranstaltungen und Besichtigungen
(besetzt: Mo - Fr von 8:00 - 16:30 Uhr)  07634/5079-0
Notfällen (24 Std. besetzt)  07634/5079-222
Fax- Nummer: 07634/5079-135 
E-Mail-Adresse: breisgau@eew-energyfromwaste.com 

RAZ Breisgau 
Anlieferungszeiten für private Haushalte/Sperrmüllanlieferung: 
Montag und Dienstag: 09.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 
Gebührenfrei angenommen werden alle klassischen Wertstoffe wie 
Schrott, Papier und Kartonage, Elektroschrott, Kork, DVD und CD, 
Flaschenglas, Grünschnitt sowie Sperrmüll mit Sperrmüllkarte. 
Adresse: RAZ Breisgau (Gewerbepark Breisgau) Ehrenkirchener Stra-
ße 3, 79427 Eschbach Tel. 07634/6949385, E-Mail: alb@lkbh.de 
Servicetelefon der ALB: 0761-2187-9707 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
informiert: 
Müllsackverkaufsstellen in Hartheim 
Derzeit kann die Bevölkerung von Hartheim in folgenden Verkaufs-
stellen die landkreiseinheitlichen Restmüllsäcke zum Preis von 5,00 
EUR erwerben: 
Hartheim   -  Tankstelle Sedelmeier, Vogesenstr. 25 
 - Metzgerei Widmann, Rheinstraße 22 
Bremgarten -  Getränkelädele „Zum Durstlöscher“,  

St. Stephanusstraße 2 
    
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
ALB, Tel. 0761/2187-9707 
    

RENTENVERSICHERUNG
Sprechstunden der

Rentenberatung im Rathaus  
Die Sprechstunden finden jeweils am 1. Mittwoch im Monat bei Frau 
Schmidt im Erdgeschoss Zimmer 5 des Rathauses statt. 
Bitte beachten Sie, dass eine Rentenberatung nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung im Sekretariat Tel: 07633/9105-0 möglich ist. 

Werte unseres Wassers 
(Weitere Daten finden sie auf unserer Homepage) 
Härtegrad *dH Härtebereich (Waschmittel) Nitratgehalt mg/l 
12,6 2,25 / mittel 21,9  

 AMTLICHE NACHRICHTEN

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe  
für das Jahr 2023 
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die 
Eigenbetriebe Wasserversorgung, Breitbandversorgung und Abwasserbeseitigung bestätigt und die Höchstbeträge der Kassenkredite (so-
weit erforderlich) genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurden die veranschlagten Kreditermächtigungen für die Eigenbetriebe. 
Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung unter dem Hinweis, dass das Planwerk in der Zeit von Montag, 
27.02.2023 bis einschließlich Dienstag 07.03.2023 während der üblichen Dienststunden im Rathaus Hartheim, Zimmer 13 zur Einsichtnahme aus-
liegt. Sie finden das Planwerk auch auf der Homepage der Gemeinde unter Rathaus & Bürgerservice unter dem Unterpunkt Haushalt & Finanzen. 

Kurzinformation zum Haushalt 2023   
Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 benötigt werden, damit die Gemeinde ihre 
vielseitigen Aufgaben erfüllen kann. Der Ergebnishaushalt deckt dabei den laufenden Betrieb ab, während vermögenswirksame Investitions-
maßnahmen im Finanzhaushalt veranschlagt sind. 
Im Saldo schneidet der Ergebnishaushalt in 2023 mit einem Defizit von - 213.000 EUR ab. Bereits in den Vorjahren mussten negative Salden im 
Planwerk veranschlagt werden, wobei sich die vorsichtige Planung im laufenden Vollzug jeweils gravierend verbessert hat. Aus den Vorjahren 
können Polster mit ins Jahr 2023 übernommen werden. Die Gemeindeverwaltung hofft, dass auch in 2023 am Jahresende ein Überschuss den 
Rücklagen zugeführt werden kann. Auch die Liquidität ist aufgrund der guten Vorjahre und der getroffenen Entscheidungen weiterhin gesichert. 
Die Haushaltsdaten berücksichtigen bereits die Erhöhung der Kindergartenbeiträge. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer blieben in 
2023 indes genauso unverändert wie die Gebührensätze für die Wasser- (2,10 €/cbm) und Abwassergebühren (0,90 €/cbm Schmutzwasser und 
0,60/m² für Niederschlagswasser). Gerade die Abwassergebühren werden aber in 2024 ansteigen, da dann die in Vorjahren verbuchten Überschüsse 
aufgezehrt sein werden. Angesichts der gestiegenen Kosten ist eine Gebührenneukalkulation unausweichlich. 

Hartheim am Rhein, den 23. Februar 2023 
gez. Stefan Ostermaier, Bürgermeister 

Schulden bei Dritten Kernhaushalt EigB Wasser EigB Breitband EigB Abwasser Gesamt
Stand zum 1.1.2023 0 54.015 0 1.113.537 1.167.552
Kreditermächtigung 2023 0 1.870.600 100.000 2.659.000 4.629.600
Tilgung 2023 0 -25.280 0 -58.913 -84.193
voraussichtl. Stand 31.12.2023 0 1.899.335 100.000 3.713.624 5.712.959
Ausleihungen an die Eigenbetriebe
Stand zum 1.1.2023 -3.796.405 1.472.000 144.100 2.180.305 0
Neuaufnahmen lt. Plan 2023 0 0 0 0 0
Rückabwicklung/Rückzahlung an den Kernhaushalt 3.583.788 -1.472.000 0 -2.111.788 0
voraussichtl. Stand 31.12.2023 -212.617 0 144.100 68.517 0
Gesamtstand 31.12.2023 -212.617 1.899.335 244.100 3.782.142 5.712.959
Pro-Kopf-Verschuldung bei 4942 EW -43 384 49 765 1.156
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Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein  
für das Haushaltsjahr 2023 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
24. Januar 2023 die folgende Haushalts satzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 
    

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 15.798.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 16.011.300
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -213.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -213.000
 
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 15.451.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 14.931.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 520.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.790.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.957.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -167.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 353.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 353.400

    
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR 
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  0 EUR 
      

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  508.000 EUR 
    

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR 
  

§ 5 Steuersätze 

(nachrichtlich) 
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen 
  
1.  für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  365 v.H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v.H. 
 der Steuermessbeträge; 
  
2.  für die Gewerbesteuer 350 v.H. 
  der Steuermessbeträge. 
  
Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023 
gez. Stefan Ostermaier, Bürgermeister 
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Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  Wasserversorgung Hartheim am Rhein  
für das Wirtschaftsjahr 2023 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 
24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: 
    

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt  

1.  im Erfolgsplan  mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 550.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 550.600
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0
 
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 550.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 478.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 71.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 445.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 444.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -372.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.870.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.498.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 372.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

    
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  1.870.600 EUR 
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf 1.472.000 EUR 
    

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 EUR 
    

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  100 000 EUR 
  
Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023 
Stefan Ostermaier, Bürgermeister 
  
 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein  
für das Wirtschaftsjahr 2023 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 
24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: 
    

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt  

1.  im Erfolgsplan  mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 624.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 752.100
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -127.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -127.300
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2.  im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 433.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 409.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 66.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 560.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 577.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -623.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.659.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.170.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 488.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -134.800

    
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  2.659.000 EUR 
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf  2.102.000 EUR 
    

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 EUR 
    

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  100 000 EUR 
  
Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023 
  
Stefan Ostermaier 
Bürgermeister 
 

 

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hartheim am Rhein  
für das Wirtschaftsjahr 2023 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 
24. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen: 
    

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt  

1.  im Erfolgsplan  mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 44.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 31.000
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 13.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 13.000
 
2.  im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 36.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 26.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 10.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 100.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -100.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -90.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 100.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 10.000
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  100.000 EUR 
davon für die Ablösung von inneren Darlehen/Ausleihungen auf  0 EUR 
    

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  0 EUR 
    

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80 000 EUR 
  
Hartheim am Rhein, den 24. Januar 2023 
Stefan Ostermaier, Bürgermeister 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Breisach/Vogtsburg-Burkheim (IRP)  
Festsetzung der Geldentschädigungen für wesentliche 
Grundstücksbestandteile sowie der Aufwuchs- und Nutzungs-
entschädigungen vom 10.02.2023 
   
Mit den vorläufigen Anordnungen 3-6 vom 13.04.2022, 12.08.2022, 
26.10.2022 und 05.12.2022 wurden Besitz und Nutzung von 
Grundstücken entzogen. Nachstehend werden nun die Entschädi-
gungen, die den Betroffenen durch den vorübergehenden Entzug 
entstehen, festgesetzt. 

1.  Festsetzung der Geldentschädigungen 
1.1 Wesentliche Grundstücksbestandteile: 
  Die auf den entzogenen Flächen befindlichen wesentlichen 

Bestandteile (, Bäume, Sträucher usw.) wurden unter Beizie-
hung von Sachverständigen bewertet. Die so ermittelten Gel-
dentschädigungen werden hiermit auf Grund von § 88 Nr. 3 
i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG in voller Höhe endgültig festgesetzt. 

1.2 Aufwuchsentschädigung: 
  In den Fällen, in denen nach den vorläufigen Anordnungen 

3-6 vom 13.04.2022, 12.08.2022, 26.10.2022 und 05.12.2022 
eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen ist, wird diese hier-
mit der Höhe nach festgesetzt. 

1.3 Nutzungsentschädigung: 
 a)  Grundbetrag 
   Als Grundbetrag wird für landwirtschaftlich genutzte 

Flächen sowohl bei selbstbewirtschafteten Eigentumsflä-
chen als auch bei Pachtflächen (bis zum Ablauf der Pacht-
vereinbarung) der durchschnittliche Deckungsbeitrag 
festgesetzt. Ist nur ein Teil eines Grundstücks nach Ziffer 
1 der vorläufigen Anordnungen 3-6 entzogen, besteht 
Anspruch auf die Nutzungsentschädigung auch für die 
Restfläche, wenn die verbleibende Restfläche nicht wei-
ter wirtschaftlich nutzbar ist. Soweit dies für die Behörde 
erkennbar ist, wurde dies bereits bei der Festsetzung be-
rücksichtigt. Weitergehende Ansprüche sind mit entspre-
chender Begründung beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald – untere Flurbereinigungsbehörde - zu 
beantragen. Bei nicht bewirtschafteten, aber landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen wird der durchschnittliche 
örtliche Pachtzins als Grundbetrag festgesetzt. 

 b)   Entschädigungsbeträge 
   Folgende Grundentschädigungssätze werden festgelegt: 
   durchschnittlicher Deckungsbeitrag 9,42 €/Ar und Jahr 
   ortsüblicher Pachtzins 2 €/Ar und Jahr. 
    Über den vorgenannten Grundbetrag hinaus kann im 

Einzelfall eine höhere Nutzungsentschädigung verlangt 
werden, wenn ein höherer Deckungsbeitrag nachgewie-
sen wird, bei Inanspruchnahme einer Teilfläche die Rest-

fläche nicht mehr wirtschaftlich nutzbar ist oder infolge 
von An- oder Durchschneidungsschäden eine erhebliche 
Bewirtschaftungsbeeinträchtigung für die Restfläche be-
steht oder sonstige besondere Umstände bestehen, die 
vom durchschnittlichen Deckungsbeitrag nicht erfasst 
werden. Dies ist mit entsprechender Begründung beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald- untere Flurbe-
reinigungsbehörde - zu beantragen. 

1.4  Die zu entschädigenden Bestandteile und die Entschädi-
gungsbeträge sowie Aufwuchs- und Nutzungsentschädigun-
gen sind in Karten und zugehörigen Verzeichnissen enthal-
ten, die Bestandteil dieses Beschlusses sind - Anlagen 1 – 2. 

  
2.  Auszahlung 
  Die festgesetzten Entschädigungsbeträge werden zu Martini 

eines jeden Jahres über die Teilnehmergemeinschaft ausbe-
zahlt. Sie können gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) verrechnet 
werden. 

3.  Rechtsbehelfsbelehrung 
  Die Festsetzung der Höhe der Geldentschädigung nach Ziffer 

1 kann durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefoch-
ten werden. Über den Antrag entscheidet das Landgericht 
Karlsruhe, Kammer für Baulandsachen. Der Antrag ist binnen 
sechs Wochen seit der Bekanntmachung beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg einzureichen. 

  (Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneu-
ordnung der Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede 
andere Stelle des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald). 

Hinweise 
Karten und Verzeichnisse nach Nr. 1 liegen ab sofort einen Monat 
lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in Vogts-
burg (Bahnhofstraße 20, 79235 Vogtsburg-Oberrotweil, Bauamt) 
und im Rathaus in Breisach (Münsterplatz 1, 79206 Breisach am 
Rhein, Bauamt) während der üblichen Sprechzeiten aus. 
Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf der 
Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Landent-
wicklung unter www.lgl-bw.de/4658 eingesehen werden. 
Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss der Antrag 
die Festsetzung bezeichnen, gegen die er sich richtet. Weiter soll 
er einen bestimmten Antrag und eine Begründung enthalten. An-
waltspflicht besteht noch nicht für den beim Landratsamt einzu-
reichenden Antrag, aber für das Verfahren vor dem Landgericht. 
  
Freiburg, 10.02.2023 
gez. Faller, Leitender Fachbeamter  
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 LANDRATSAMT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Tagesmutter – Tagesvater  
Eine Aufgabe für mich?  
Sie möchten Ihre Familie und Ihr Berufsleben miteinander verbin-
den? Sie interessieren sich für pädagogische Themen und sind bereit 
sich weiterzubilden? Sie möchten Verantwortung übernehmen und 
Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten? 
Dann werden Sie jetzt Tagesmutter oder Tagesvater! 
Termine für Infoveranstaltungen in Ihrer Region und Wissenswertes 
für zukünftige Tageseltern finden Sie unter: www.lkbh.de/kinderta-
gespflege Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Berliner Allee 
3 • 79114 Freiburg im Breisgau Telefon: 0761 2187-2640 oder 0761 
2187-2641 • E-Mail: kindertagesbetreuung@lkbh.de 
  
 

Bürgerbeteiligung für das Radverkehrskonzept 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  
Ab dem 06.03.2023 ist die Plattform auf der Homepage des 
Landkreises frei geschaltet. 
Zur Verbesserung der Radinfrastruktur und der Radmobilität plant 
der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ein Konzept für ein kreis-
weites Radverkehrsnetz. In einem ersten Schritt hat das Landratsamt 
ein Planungsbüro mit der Erstellung eines ersten Netzentwurfs be-
auftragt und diesen im Anschluss mit den Städten und Gemeinden 
des Landkreises, den Nachbarlandkreisen, der Stadt Freiburg und 
dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt. 
Parallel bietet sich Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, vom 
06.03. bis 02.04.2023 eigene Anregungen zu einer solchen Konzeption 
auf einer Beteiligungskarte auf der Homepage des Landratsamtes un-
ter der Adresse https://www.wegedetektiv.de/bhsrad einzubringen. 
Ziel ist es, Wünsche, Ideen, Vorschläge sowie Hinweise zu möglichen 
Gefahrenstellen innerhalb des geplanten Radverkehrsnetzes zu be-
rücksichtigen, bevor konkrete Maßnahmen  umgesetzt werden. 
Das geplante Radverkehrsnetz ist heute bereits in großen Teilen be-
fahrbar und setzt sich aus dem landessweiten RadNETZ Baden-Würt-
temberg, den Trassen der vorgesehenen Radschnellverbindungen 
sowie aus Teilen des bestehenden touristischen Netzes zusammen. 
Zusätzlich beinhaltet der Netzentwurf auch Abschnitte, die derzeit 
noch nicht oder nur eingeschränkt mit dem Rad befahrbar sind. 
Nach dem Ende des Beteiligungsverfahrens und der Auswertung der 
eingebrachten Anregungen geht der Netzentwurf in die finale Planung 
zur Bewertung der möglichen Infrastruktur und Optimierung des Netzes. 
  
Anregungen aus der Bürgerschaft, die nicht zur Erstellung von 
kreisweiten Radverkehrsnetzen berücksichtigt werden können, 
leitet das Landrastamt an entsprechende Straßenbaulastträger, 
wie beispielsweise Kommunen oder das Land weiter.  
 
  

„Gut zu wissen, was man isst und trinkt“ 
Landesweite Aktion „Gläserne Produktion“ 2023 auch wieder 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Die Landesaktion „Gläserne Produktion“ des Ministeriums für Ernäh-
rung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
findet im Jahr 2023 wieder statt. Landwirtschaftliche Betriebe im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald erhalten durch die Teilnahme an der 
Aktion die Möglichkeit, den Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
Arbeit in der Landwirtschaft näherzubringen. Unter dem Motto „Gut 
zu wissen, was man isst und trinkt“ können die unterschiedlichsten 
Bereiche der regionalen Lebensmittelproduktion hautnah erlebt wer-
den. Neben größeren Aktionen ist es auch möglich sich mit angemel-
deten Gruppen in überschaubarer Teilnehmerzahl zu beteiligen. Der 
Schwerpunkt in diesem Jahr liegt neben Landwirtschaft, Wein- und 
Gartenbau auf den Themen Biodiversität, Klimaschutz, Tierwohl und 
Nachhaltigkeit. Neueinsteiger und langjährige teilnehmende Betrie-
be sind eingeladen bei der Gläsernen Produktion mitzumachen. In-
teressierte können sich telefonisch unter 0761-2187-5922 oder per 
E-Mail an hannelore.green@lkbh.de melden. 

 FREIWILLIGE FEUERWEHR

FFW - ABTEILUNG HARTHEIM

Alteisensammlung 
Die FFW Hartheim am Rhein, Abt. Hartheim, sammelt am Samstag, 
25.02.23, wieder Alteisen. 
Bitte halten Sie das Sammelgut ab 09.30 Uhr, gut sichtbar, am Stra-
ßenrand bereit. 
  
Die Kameraden der FFW Hartheim am Rhein bedanken sich im Vor-
aus für Ihre Unterstützung. 
  
  

 MUSIKSCHULE MARKGRÄFLERLAND E.V.

Nachruf 
Die Musikschule Markgräflerland 
e.V. trauert zutiefst um ihre ehema-
lige Schulleiterin und Kollegin 
  

Hanna Otto 
die am 09.02.2023 verstorben ist. 

  
Mit Hanna Otto verliert die Musikschule eine Kollegin und 
ehemalige Schulleiterin, welche für Ihren engagierten Ein-
satz und ihre offene und warmherzige Art in Erinnerung 
bleiben wird.  
  
Hanna Otto war seit 1984 als freie Mitarbeiterin an der Mu-
sikschule tätig, bis sie ab 2005 die Leitung der Musikschule 
übernahm. Seit 2009 bildete sie zusammen mit Winfried 
Meier-Ehrat die Doppelspitze der Schulleitung, welche sie 
mit Eintritt in den Ruhestand 2020 abgab. 
  
In ihre 36-Jährige Tätigkeit fielen viele große und strukturel-
le Schwierigkeiten, welche die Musikschulleitung und das 
Kollegium bewältigen mussten. Der unermüdliche Einsatz 
für die Musik, das Eintreten für die Schwachen der Gesell-
schaft und die Belange des Kollegiums waren ihr stets ein 
großes Anliegen. 
  
Als Musikerin, Musiktherapeutin und Musikpädagogin för-
derte und inspirierte sie Generationen von Schülerinnen, 
Schülern und Eltern und leistete einen unschätzbaren Bei-
trag zur Bildungslandschaft ihrer Heimat. 
  
Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen Hinterbliebenen, welche 
Hanno Otto viel zu früh verlieren mussten. 
  
Für die Musikschule Markgräflerland e.V. und den För-
derverein der Musikschule  
    
Fabian Grabert Tobias Elsäßer 
Schulleiter Stellv. Schulleiter 
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 VEREINSNACHRICHTEN

DJK FELDKIRCH

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der DJK Feldkirch e.V.  
Am Samstag 25.03.2023 um 19.00 Uhr findet im Clubheim der DJK 
Feldkirch die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 

Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins recht 
herzlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2.  Totengedenken 
3.  Bericht des 1. Vorsitzenden 
4.  Bericht des Rechners 
5.  Bericht der Kassenprüfers 
6.  Bericht der Schriftführerin 
7.  Entlastung Gesamtvorstand 
8.  Neuwahlen 
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Auf Ihr zahlreiches Erscheinen freuen wir uns. 

DJK Feldkirch e.V. 
die Vorstandschaf 
  
 

KIRCHENBAUVEREIN ST. MARTIN

Generalversammlungen 
des Fördervereins für caritative Aufgaben St. Martin Feldkirch 
e.V. und des Kirchenbauvereins St. Martin Feldkirch e.V. 
am Donnerstag, den 16. März 2023, um 19.00 Uhr 
im Café, Bierstube Müller in Feldkirch  
    
Tagesordnung für die Generalversammlung 
des Kirchenbauvereins: 
Eröffnung durch den 1.Vorsitzenden  
Bericht des Schriftführers  
Kassenbericht  
Bericht der Kassenprüfer 
Entlastung der Vorstandschaft 
Neuwahlen des Vorstandes 
Verschiedenes - Allgemeine Aussprache 
    
Tagesordnung für die Generalversammlung des Fördervereins 
für caritative Aufgaben: 
Eröffnung durch die 1.Vorsitzende  
Tätigkeitsbericht stellv. Vorsitzende  
Kassenbericht  
Bericht der Kassenprüfer 
Entlastung der Vorstandschaft 
Neuwahlen des Vorstandes 
Ausblick – Verschiedenes 
Wünsche und Anregungen an den Förderverein f. c. A. 
 
Auf rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft 
des Kirchenbauvereins St. Martin Feldkirch e. V. 
des Fördervereins für caritative Aufgaben St. Martin Feldkirch e. V. 

MUSIKVEREIN FELDKIRCH

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Der Musikverein Feldkirch e. V. lädt seine Mitglieder und alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu seiner diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung am Freitag, den 3. März 2023  
um 20:00 Uhr ins Cafe Müller (Bachstraße 10) ein.

Tagesordnung: 

1. Musikalische Eröffnung durch den Musikverein
2. Begrüßung durch den Vorsitzenden
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Totengedenken
5. Bericht des Vorsitzenden
6. Bericht der Schriftführerin
7. Bericht des Jugendleiters
8. Bericht der Kassenwartin
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung der Kassenwartin und des gesamten Vorstands
11. Bericht des Dirigenten
12. Ehrungen
13. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
14. Musikalischer Ausklang durch den Musikverein

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich der 
Musikverein Feldkirch e. V.
 
gez. der Vorstand 

TURNVEREIN HARTHEIM

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU
Wir bieten an: 

Pilates für Anfänger (w/m/d) 
(Kurs für die Erarbeitung der Grundlagen, 8 x 1 Std.) 

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräfti-
gung der Muskulatur, primär der Beckenboden-, Bauch- und 

Rückenmuskulatur. 

Wann und wo: 
ab Donnerstag, den 02. März 2023, immer donnerstags 

von 18.30 - 19.30 Uhr in der Seltenbachhalle in Feldkirch  

Die Kursgebühren betragen: 
für Mitglieder des TV Hartheim e.V.  24,00 € 

für Nichtmitglieder  49,00 € 
und sind am ersten Kurstag in bar zu entrichten. 

Weiterhin mitzubringen sind bequeme Sportkleidung und 
eine Yoga- oder Gymnastikmatte. 

Bei Interesse bitte Anmeldung bis 26. Februar 2023 per Mail 
unter freizeitsport@tv-hartheim.de 

Wichtig: die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt! 
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SALMEN-VEREIN
2. Hartheimer Poetry Slam 
Samstag, 25. Februar 20 Uhr 
Ein Poetry-Slam ist ein literarischer 
Wettbewerb, sinngemäß lässt er sich 
mit „Dichterschlacht“ oder „Dichter-
wettstreit“ übersetzen, bei dem die 
Slam-Poetinnen oder Poeten inner-
halb von ca. 6 Minuten selbstverfass-
te (Pflicht!) Texte vortragen. 

Wichtig: die Zuhörer, bzw. einige zu Beginn ausgewählte, küren den 
Sieger! Meist geht es über mehrere Runden bis am Ende des Abends 
ein Gesamtsieger fest steht. Die Texte der Protagonisten bieten hier-
bei eine ungeahnte Bandbreite von ernsten bis zu gnadenlos witzigen 
Texten, denn inhaltliche oder formale Vorgaben gibt es nicht.Wer ein-
mal dabei war, wird dies nicht mehr vergessen, denn so viel Wortwitz, 
Einfallsreichtum und Wortakrobatik hört man selten an einem Abend. 
Die deutsche Poetry-Slam-Szene ist eine der größten der Welt und 
hat z.B. Menschen wie Marc-Uwe Kling (Die Känguru Chroniken) 
oder Torsten Sträter (Comedian) hervor gebracht. 
Eintritt 17€ auf www.salmen-hartheim.de oder an der Abendkasse. 

   

 KIRCHLICHE NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT
Bad Krozingen - Hartheim

GOTTESDIENSTE 
Donnerstag, 23. Februar  
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche (GD) 
  Kollekte für die Sanierung der Orgel 
  Wir beten für Alfred Karle / In besonderem Gedenken (JTSt) 
  
Freitag, 24. Februar , Hl. Matthias Apostel 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
  
Sonntag, 26. Februar, 1. Fastensonntag 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Rosenkranz 
St. Martin, Feldkirch 
09:00 Uhr Eucharistiefeier (GE) 
  Wir beten für Karl Boll, Gertrud Boll, Werner Martin, Josef u. 

Klara Martin 
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:30 Uhr Familiengottesdienst Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
  
Montag, 27. Februar  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Zeit für Gott „Respekt - Leben in Würde“ 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 
  
Dienstag, 28. Februar  
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GE) 
  Wir beten für Martha Rinderspacher zum 3. Totengeden-

ken u. Josef Rinderspacher 
  
Mittwoch, 01. März  
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr Eucharistiefeier (GE) 
  Wir beten für Lotte Orth 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
18:00 Uhr Rosenkranz 

Freitag, 03. März, Herz-Jesu-Freitag 
St. Stephan, Bremgarten 
18:30 Uhr  Herz-Jesu-Andacht und Gebet um geistliche Berufe 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr  Rosenkranz und Gebet um geistliche Berufe 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
19:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der 

Frauen im Gemeindehaus mitgestaltet von Cantissima 
  
Sonntag, 05. März , 2. Fastensonntag 
St. Stephan, Bremgarten 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier (GE) 
St. Martin, Feldkirch 
18:30 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
St. Peter u. Paul, Hartheim 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier im Gemeindehaus (PK) 
  Wir beten für Elfriede Ritzenthaler 
18:00 Uhr Rosenkranz anschl. Friedensgebet 
  
Sakramente 
Taufe 
Die Vorbereitung auf die Taufe geschieht in zwei Schritten: 
Zunächst besuchen Sie die Taufvorbereitung; danach erfolgt das 
persönliche Gespräch mit dem Taufspender. 
Die nächsten Taufseminare finden samstags von 10:00 - 12:30 Uhr 
im Albaneum Bad Krozingen (Joseph-Vomstein-Str. 6) statt:  
• 01. April
• 03. Juni
• 05. August
   
Nähere Informationen erhalten Sie in den Büros der Seelsorgeein-
heit. 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung der Taufe die Geburtsurkunde des 
Täuflings mit. 
  
Redaktionsschluss für den nächsten Gottesdienstanzeiger 
Donnerstag, 23.02.2023 
 Die nächste Ausgabe umfasst den Zeitraum vom 04.03.- 02.04.2023 
Alle weiteren Informationen in unserem Pfarrbrief und unter www.
kath-bk-ha.de 
  
KONTAKTDATEN 
Pastorale Mitarbeiter 
Dekan Gerhard Disch (GD) 07633 / 908949-0
 g.disch@kath-bk-ha.de 
Vikar Ghislain Eklou (GE) 07633 / 9232944
 g.eklou@kath-bk-ha.de 
Gem.Ref. Ulrike Dondrup (DU) 07633 / 908949-17
 u.dondrup@kath-bk-ha.de 
Past.Ref. Bernhard Huber (BH) 07633 / 92310-40
 b.huber@kath-dbn.de 
Past.Ref. Georg Klingele (GK) 07633 / 908949-19
 g.klingele@kath-bk-ha.de 
Past.Ass. Olivia Costanzo (OC) 07633 / 908949 18
 o.costanzo@kath-bk-ha.de 
  
Sekretariat der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim: 
Email: sekretariat@kath-bk-ha.de 
Homepage: www.kath-bk-ha.de 
  
Büro Hartheim 
Kirchstr. 1, 79258 Hartheim, Telefon 07633/94 88 40  
Öffnungszeiten: 
Montag 16:00 – 17:00 Uhr 
  
Büro Bad Krozingen 
Basler Str. 26, 79189 Bad Krozingen, Telefon 07633 / 908949-0 
Öffnungszeiten: 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 09:00 – 11:00 Uhr 
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EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Hartheim, Feldkirch, Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
Sonntag 26.02.2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Mengen – im Gemeindesaal (Pfarrer i. R. 

Burkhard Jäckh) 
  
Sonntag 05.03.2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hartheim (Pfarrer Bösenecker) 
  
Sonntag 12.03.2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Mengen – im Gemeindesaal (Pfarrer 

Bösenecker) 
    

Geistliche Abendmusik 
Der Förderverein lädt herzlich ein zum nächsten 
Konzert der Geistlichen Abendmusik mit dem Tal-
lis-Ensemble am Samstag, 04.03.23 um 19 Uhr in der 
Martinskirche in Mengen. 
    

Save the date: Kirche weiter denken 
- Zukunftstag zum gemeinsamen Nachdenken 04.03.23 
Mit dem Strategieprozess ekiba 2032 reagiert die Landeskirche auf 
die sich verändernden Rahmenbedingungen für unsere Kirche. Viele 
Haupt- und Ehrenamtliche denken darüber nach, wie unsere Kirche 
in Zukunft aussehen wird. Im Rahmen des Prozesses findet am 4. 
März 2023 in Ettlingen ein Zukunftstag zum gemeinsamen Nach-
denken und Austauschen statt. Herzliche Einladung! 
Weitere Infos dazu finden Sie auf dem Plakat im Schaukasten des 
Martin-Luther-Haus. 
    
Friedens-Läuten der Kirchenglocken für die Ukraine 
Der Ukraine-Krieg ist leider noch immer Realität... 
Deshalb werden wir uns weiterhin mit unseren liebevollen, unter-
stützenden Gedanken während dem Läuten der Kirchenglocken am 
Samstag um 18.00 Uhr gedanklich „zusammenfinden“ ... und hoffen 
so einen klitzekleinen Beitrag zum Wiederfinden der Menschlichkeit 
leisten zu können ... 
    
NEU: Krabbelgruppe 
für Kleinkinder bis etwa 3 Jahren und Bezugsperson 
Mittwochs, 9:30 – 11 Uhr im Martin-Luther-Haus (Hausener Straße 
22 in Hartheim)! 
... gemeinsam spielen, Spaß haben, austauschen, ... 
Ansprechpartnerin: Mara Hollenweger Tel. 0176/83585474 
    
Bücherzimmer 
Das Bücherzimmer im Pfarrhaus in Mengen hat jeden Freitag von 
15.00-18.00 Uhr geöffnet! 
Kommen Sie und nehmen Sie Bücher mit, vollkommen kostenlos 
und unverbindlich! 

Gerne können Sie noch einen Kaffee und Kuchen dazu genießen. 
Oder bringen Sie uns gut erhaltene Bücher mit, welche wir dann wei-
tergeben können. 
Das Bücherzimmer-Team freut sich auf zahlreichen Besuch! 
    
Pfarramtssekretariat 
mittwochs und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
    
Evangelische Kirchengemeinde Mengen-Hartheim 
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt-Mengen 
Tel. 07664/2476  Fax. 07664/2521 
https://ekbh.de/gemeinden/mengen-hartheim 
mengen@kbz.ekiba.de 
  
Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Pfarrer Jobst Bösenecker 

 INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Großer Tag der offenen Tür  
an der Max-Planck-Realschule 
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, sehr geehrte Eltern, 
nach den Pandemie-Jahren freuen wir uns umso mehr auf unseren 
großen Tag der offenen Tür am Samstag, 4. März 2023, von 10 
bis 13 Uhr. 
  
Für Kinder und Eltern gibt es ein breites Angebot an „gläsernem 
Unterricht“, Vorführungen, Schulführungen und ein Markt der Mög-
lichkeiten. Auch gibt es vor Ort Gelegenheit, mit Hort, Elternvertre-
tern, Schulsozialarbeit oder der Schulleitung und Lehrkräften ins 
Gespräch zu kommen, Bekannte wiederzusehen oder andere neu 
kennenzulernen. 
Das leibliche Wohl wird durch unser Schüler-Café mit einem leckeren 
Angebot an Getränken, Kaffee und Kuchen in der Aula sichergestellt. 
Am Mittwoch, 1. März 2023, 20 Uhr, findet in unserer Aula ein In-
formationsabend für Eltern und alle Interessierten statt. Neben der 
Vorstellung der Max-Planck-Realschule werden auch der Hort und 
unsere Schulsozialarbeit über ihre Angebote informieren und wie 
die Schulleitung im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. 
  
Unser benachbartes Kreisgymnasium führt beide Veranstaltungen 
(Tag der offenen Tür und Informationsabend) am selben Tag bzw. 
Abend, jedoch zeitlich versetzt durch. Damit ermöglichen wir Kin-
dern und Eltern seit vielen Jahren bewusst das Kennenlernen beider 
Schulen. 
  
Die Anmeldung an unserer Schule findet von Montag, 6. März bis 
einschließlich Donnerstag, 9. März 2023 statt. Nähere Informatio-
nen folgen auf unserer Homepage. 
Wir wünschen allen eine gesunde Zeit und freuen uns auf regen Be-
such! 

Die Schulleitung der MPRS 

   

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Telefonaktionstag am Dienstag, 7. März 
Let’s talk about – Chance Job 
In einer Telefonaktion am Dienstag, 7. März, informiert die Beauftrag-
te für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Andrea Klimak, in allen 
Fragen der Rückkehr ins Berufsleben nach der Familienphase. Zur 
Kontaktaufnahme genügt ein Anruf unter der kostenlosen Rufnum-
mer 0800 4 5555 00 und Nennung des Kennworts „Chance Job“. Die 
Hotline ist von 9 Uhr bis 12 Uhr geschaltet. Wer eine Video-Beratung 
bevorzugt, schreibt eine kurze E-Mail an Freiburg.BCA@arbeitsagen-
tur.de zur Terminabstimmung. 
Folgende Themen stehen im Vordergrund: Chancen auf dem regi-
onalen Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit, Berufswegepla-
nung sowie Qualifizierungsmöglichkeiten, E-Learning-Plattformen, 
weitere Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit. Unkompli-
ziert, niederschwellig und ohne Verpflichtung können Interessierte 
ihre Fragen direkt telefonisch klären. Auf Wunsch wird der Kontakt 
zur Berufsberatung im Erwerbsleben hergestellt. 
Obwohl die Betriebe händeringend Fachkräfte suchen, zögern vor 
allem noch immer viele Frauen mit dem beruflichen Wiedereinstieg. 
„Im Wettbewerb um Arbeitskräfte bieten immer mehr Unternehmen Ar-
beitsbedingungen, die Familien entgegenkommen. Jetzt wäre ein guter 
Zeitpunkt, den beruflichen Wiedereinstieg anzugehen. Wir unterstützen 
dabei“, sagt Klimak, die in der Agentur für Arbeit Freiburg in überge-
ordneten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frau-
en und Männern am Arbeitsmarkt und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf berät. 
  
Das Angebot findet statt im Rahmen der Aktionswoche zum interna-
tionalen Frauentag, der am 8. März begangen wird. 
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DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG INFORMIERT

Jahresmeldung für 2022 prüfen - Worauf Sie achten müssen:
Bares Geld für die Rente
Bis Mitte Februar 2023 erhalten alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eine sogenannte »Meldebescheinigung zur Sozi-
alversicherung« von ihrem Arbeitgeber. Die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW) informiert, warum 
diese Jahresmeldung wichtig ist.

Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am 31. Dezem-
ber 2022 beschäftigt waren, müssen Arbeitgeber zusammen mit der 
ersten Lohn- oder Gehaltsabrechnung 2023 eine Jahresmeldung für 
das vergangene Jahr abgeben. Aus dieser geht neben dem Zeitraum 
der Beschäftigung auch das sozialversicherungspflichtige Entgelt 
hervor, aus dem die spätere Rente berechnet wird.
 
Angaben prüfen und Bescheinigung aufbewahren
Die DRV BW rät, alle Angaben genau zu prüfen und die Jahresmel-
dung gut aufzubewahren. Denn fehlerhafte Angaben können sich 
sowohl auf die künftige Bearbeitung der Rentenanträge als auch auf 
die Rentenhöhe auswirken. Wichtig sind Name, Geburtsdatum, An-
schrift, Versicherungsnummer, Dauer der Beschäftigung und Brutto-
verdienst. Wer Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an den Arbeit-
geber wenden und die Jahresmeldung korrigieren lassen.
 
Für die Jahresmeldung werden die Daten maschinell vom Arbeit-
geber an die jeweilige Krankenkasse als sogenannte Einzugsstelle 
gemeldet. Diese leitet die Daten automatisch an die anderen Sozial-
versicherungsträger, wie die gesetzliche Rentenversicherung, weiter. 
Wichtig: Auch für Minijobs werden Jahresmeldungen abgegeben. 
Empfänger der maschinellen Meldung ist in diesen Fällen allerdings 
nicht die Krankenkasse, sondern die Minijobzentrale.
 
 

REGIO-VERKEHRSBUND FREIBURG

Deutschland-Ticket Vorbestellung im  
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) jetzt möglich 
Abonnentinnen und Abonnenten mit RegioKarte werden auto-
matisch informiert 
Das Deutschland-Ticket soll zum 01. Mai 2023 eingeführt werden. 
Auch wenn derzeit weitere Verhandlungen zur Ausgestaltung laufen, 
bietet der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) allen Interessierten 
die Möglichkeit, das Deutschland-Ticket bereits jetzt vorzubestellen. 

Sicher ist, dass das Deutschland-Ticket zur Einführung 49,- Euro 
pro Monat kosten wird und im Nahverkehr in der 2. Klasse in ganz 
Deutschland gilt. Die persönliche (nicht übertragbare) Fahrkarte gibt 
es ausschließlich im Abonnement, mit monatlicher Kündbarkeit. Das 
Deutschland-Ticket kann – anders als das 9-Euro-Ticket – nicht als 
Monatskarte gekauft werden. 

Wer heute ein Abo für Erwachsene der RegioKarte hat, wird auto-
matisch und rechtzeitig vom RVF kontaktiert und über die Wechsel-
möglichkeit ins Abo des Deutschland-Ticket informiert.  

Alle Interessenten können das Deutschland-Ticket über die Home-
pages des RVF und der Freiburger Verkehrs AG (VAG) vorbestellen. 
Die VAG betreut alle Abonnements im Auftrag des RVF und regist-
riert die Vorbestellung und kontaktiert die Interessenten spätestens 
einen Monat vor dem Start des Deutschland-Tickets erneut, um die 
Bestellung verbindlich zu machen. 

Aktuelle Infos zum Deutschland-Ticket: 
https://www.rvf.de/aktuelles/deutschland-ticket 

Direkt zur Vorbestellung: https://www.vag-freiburg.de/tickets/
monatskarten-abos/deutschland-ticket  

SOZIALSTATION SÜDLICHER BREISGAU

Aktueller Termin für den Stammtisch pflegende Angehörige
Zusammenkommen - Probleme ansprechen - Lösungen finden Bad 
Krozingen, 2023. Der nächste Stammtisch, initiiert von der Sozial-
station Südlicher Breisgau e.V., für alle Menschen die Angehörige 
oder Freunde pflegen, findet am 27. Februar von 19.30 -21.00 Uhr 
in der Sozialstation Südlicher Breisgau, Am Alamannenfeld 14 in Bad 
Krozingen, statt.

Im Verlauf einer häuslichen Pflege kommt es immer wieder zu neuen 
Fragen. In einem geschützten Rahmen erhalten Pflegende aktuelle 
Informationen und bekommen Pflegetipps für den Alltag. Im Aus-
tausch mit Gleichgesinnten und Fachkräften, kann man sich am 
Stammtisch Rat holen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Termine: 
jeweils am letzten Montag im Monat.

Informationen über: Sozialstation Südlicher Breisgau e.V., Elisabeth 
Klein-Wiesler, Telefon: 07633- 12219 sowie über E-Mail: klein-wies-
ler@sozialstation-suedlicher-breisgau.de 
  
 

POLIZEIPRÄSIDIUM 

Betrügerische Webshops 
Sie surfen im Internet und plötzlich erscheint eine Anzeige mit teu-
ren Elektrogeräten für einen Schnäppchenpreis. Klingt verlockend. 
Doch wer sich von dem günstigen Preis zu einem Kauf hinreißen 
lässt, zahlt am Ende drauf. Häufig werden Sie bei solchen betrüge-
rischen Webshops dazu aufgefordert, per Vorkasse oder Kreditkarte 
zu bezahlen. 

Nach der Zahlung wird die bestellte Ware gar nicht versendet und 
der Webshop verschwindet wieder aus dem Netz. 

Wenn Sie zu Schaden gekommen sind: 
- Kontaktieren Sie den Anbieter 
- Informieren Sie Ihre Bank 
- Dokumentieren Sie, was passiert ist 
- Melden Sie den Betrug auf der Verkaufsplattform 
- Erstatten Sie Anzeige 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so mel-
den Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
  

 AUS DER NACHBARSCHAFT

Tauschring Münstertal-Staufen 
Im Tauschring werden einfache, bargeldlose Dienstleistungen über-
nommen. Wie das genau geht, erfahren Sie auf unserer Website oder 
im persönlichen Beratungsgespräch. geldlos – nachhaltig – umwelt-
freundlich – sozial - für alle. 
Den Menschen vom Tauschring liegt das Mithelfen, Mitdenken, An-
packen und Mut machen. Überzeugen Sie sich, es „kostet“ nur etwas 
Mut und eine einmalige Beitrittsgebühr. Belohnt werden Sie mit vie-
len Talenten anderer, die Sie nutzen können. Und das kostet Sie dann 
keinen Cent! 

Mehr auf www.tauschring-muenstertal-staufen.de oder persönlich: 
Elisabeth Renkl 07636 78 78 32 und Günther Winterhalder 07633 50 87 1 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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| WICHTIGE TELEFONNUMMERN

ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE GEMEINDEBLATT 
MONTAG, 27. FEBRUAR 2023, 6 UHR

Zu spät eingereichte

Beiträge werden nicht 

veröffentlicht!

GEMEINDEVERWALTUNG
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
 Di. 14.00 -18.30 Uhr
Fax-Nr.                                                          9105-33

-  Bürgermeister, Vorzimmer: 
 Frau López Dominguez 9105-0
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Knobel 9105-11
-  Sekretariat/Hauptamt: Frau Tiefmann 9105-34
-  Hauptamt: Herr Wirbel 9105-13
-  Ordnungsamt: Herr Waldmann 9105-12
-  Bauamt: Herr Linsenmeier 9105-14
- Bauamt Sekretariat: Frau Link    9105-29
-  Techn. Bereich: Herr Gassert 9105-21
-  Einwohnermeldeamt: Frau Laible 9105-15
- Standesamt: Frau Günther 9105-18
-  Grundbucheinsichtstelle: Frau Marquart 9105-24
- Rechnungsamt: Frau Hofert 9105-20 
- Wasserabrechnungen: Frau Schüler 9105-17 
- Gemeindekasse: Frau Ritzenthaler  9105-23 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hanke  9105-22 
- Rechnungsamt/Steueramt: Frau Hein  9105-16 

E-Mail: gemeinde@hartheim.de
Internet: www.hartheim.de

Bauhof: 101173
Bauhofleitung: Bastian Weigl  
Wasserversorgung Björn Ade:  0171/125 1317
Notrufnummer:  0151/65474145

Forstverwaltung Hartheim 
Revierleiter Torsten Stark  0761/21875126 
Email: torsten.stark@lkbh.de 

Ortsverwaltung Feldkirch
Ortsvorsteherin Antoinette Faller 07633/13537
Öffnungszeiten: 
Di, 16-19 Uhr und Fr, 9-12 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-feldkirch@hartheim.de 

Ortsverwaltung Bremgarten
Ortsvorsteher Daniel Kopf 07633/3618
Öffnungszeiten: Di, 16.00 - 18.00 Uhr
Mi: nur nach Terminvereinbarung von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
E-Mail: ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

ALEMANNENSCHULE HARTHEIM
Sekretariat, Angela Zipfel:  07633/9105-50 
Krankmeldungen:    07633/9105-67 
Fax:    07633/9105-55 
http://www.alemannenschule-hartheim.de 
sekretariat@alemannenschule-hartheim.de

Betreuung an der Schule
Lern & Spiel-Gruppe / Kernzeitbetreuung: Tel. 91 05-64

Schulsozialarbeit, Nora Stenger 07633/9105-68
E-Mail: schulsozialarbeit@hartheim.de

GEMEINDEBÜCHEREI IN DER                                       
ALEMANNENSCHULE

Öffnungszeiten:  Tel.: 07633/9105-60
Dienstag   17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch   09.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 12.00 Uhr
In den Schulferien geschlossen!

KINDERGÄRTEN
Klötzle Hartheim, Leitung: Anita Zorn 150080
St. Martin, Feldkirch, Leitung: Gudrun Köhler 12321
Bremgarten, Leitung: Helene Baidin 8090111

KINDER- & JUGENDBÜRO/JUGENDHAUS
Emanuel Klöckner, Jugendreferent
Am Mühlebach 16 07633/150081
Mobil: 0151/50500309
E-Mail: jugendbuero@jugend-hartheim.de
Öffnungszeiten: Di. + Do. 15:00 - 19:00 Uhr

Fr. 15:00 - 18:00 & 20:00 - 22:00 Uhr

FEUERWEHR

Notruf 112
Feuerwehr Hartheim, 
Tobias Zehr  Tel. 07633/150483
Abt. Hartheim,
Dennis Ritzenthaler Tel. 07633/9204104
Abt. Feldkirch,
Philipp Graffelder  Tel. 01525 6180857
Abt. Bremgarten,
Michael Schlageter  Tel. 0175/4176120

POLIZEI

Notruf (Überfall,
Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Bad Krozingen in der Zeit von 07.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr 07633/93824-0
Fax-Nr.: 07633/93824-29

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST  
116 117

ZAHNÄRZTLICHE NOTRUFNUMMER 
0180 3 222 555-40

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST  
FREIBURG/MARKGRÄFLERLAND 

0761-72266 

UNFALLRETTUNGSDIENSTE UND 
KRANKENTRANSPORTE

Krankentransporte  Tel. 0761/19222 
Vergiftungs-Info-Zentrale  Tel. 0761/19240 

DEUTSCHES ROTES KREUZ

- Ortsverband Hartheim -
Silke Wasmer,  Tel.: 07633/101356
Bereitschaftsführer Marc Summer,  Tel. 07661/908872
 und 0163/8859046
E-Mail: drk_hartheim@icloud.com

HELFERKREIS

Hartheim - Feldkirch - Bremgarten
Leitung:
Ruth Suger, Hartheim  07633/8063245
Antoinette Faller, Feldkirch  07633/15591
Spendenkonto: Volksbank Brsg.-Süd eG,
IBAN: DE09 6806 1505 5040 1750 00

SOZIALES
Beratungsstelle Für Eltern,Kinder, Jugendliche
 0761/2187-2411

Blinden- und Sehbehindertenverein Südb. e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg 0761/36122
Fax: 0761/36123 • info@bsvsb.org • www.bsvsb.org

Caritasverband für den  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Am Alamannenfeld 14, 79189 Bad Krozingen 
Menü-Service „Essen auf Rädern“  07633/8404 

Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation
Karin Birk 07664-4058069
Karin.birk@familienwerk-soelden.de 0176-17612624

HOSPIZGRUPPE SÜDLICHER BREISGAU
Informationen erhalten Sie unter  0160/96842020

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Südlicher Breisgau 07633/8090856
Kirchstraße 9 – Litschgi-Passage, Bad Krozingen
Fax 07633/8090857
Info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de

Psychosoziale Beratungs-und Behandlungsstelle
für Alkohol- und Drogenprobleme
des Badischen Landesverbandes
für Prävention und Rehabilitation e.V.  0761/156309-0
und Fax  0761/156309-99
E-mail: psb-freiburg@blv-suchthilfe.de

Sozialdienst kath. Frauen e.V.
www.skf-staufen-badkrozingen.de
Familien-/ Lebensberatung/ Schwangerenberatung
Lammplatz 3, Bad Krozingen  07633/8069093
E-Mail l.hans@skf-staufen.de

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
Am Alamannenfeld 14, Bad Krozingen 07633/12219
Ambulanter Pflegedienst Hauswirtschaftliche Versorgung
Vermittlung von Familienpflegerinnen & Dorfhelferinnen
Abrechung mit allen Kranken- und Pflegekassen

ABFALLBERATUNG
Öffnungszeiten Recyclinghof und
Grünschnittannahme
Mittwoch (Winterzeit) 16-17 Uhr
Mittwoch (Sommerzeit) 16-18 Uhr
Samstag 10-12 Uhr
Abfallberatung, ALB Tel. 01802/254648
Müllgebühren: Frau Kunzelmann
Telefon 0761/2187-8817

SPERRHOTLINE
Personalausweis: 0180/1-33-33-33
Kredit- EC-Karten 116116

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova AG & Co. KG 
Stördienst Gasversorgung    0800 2 767 767 
Kundenservice    0800 2 83 84 85

Strom
Energiedienst Netze GmbH Tel. 07623/ 92-1800
 Fax 07623/ 92-511809
Störungsnummer: Tel. 07623/ 92-1818
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DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
FISCHFRIKADELLE
1 Bund glatte Petersilie
180 g trockenes Toastbrot
(alternativ: Semmelbrösel)
700 g gemischtes frisches Fischfi let ohne Haut 
(z.B. Zander, Lachs, Forelle)
2 Eier
Salz
Pfeffer aus der Mühle
ca. 200 ml Milch
Pfl anzenöl zum Braten

TSATSIKI-DIP
1 Gurke 
Salz 
300 g griechischer Joghurt 
2 Knoblauchzehen 
Zitronensaft 

SALAT AUS ENDIVIE UN APFEL
400 g Endiviensalat
3 rotschalige Äpfel
70 ml Apfelsaft
120 ml neutrales Pfl anzenöl
35 ml weißer Balsamico 
30 g Honig
1 TL scharfer Senf
Salz, Pfeffer,
1 Prise Curry 

Fischfrikadelle mit Tsatsiki-Dip 

und Salat aus Endivie und Apfel

Zubereitung
FISCHFRIKADELLE: 
Petersilie abspülen und trocken schütteln, fein hacken. 
Rinde vom Toastbrot abschneiden und das Brot mit der 
Küchenmaschine zu feinen Bröseln mahlen. 
Nun die Fischfi lets mit dem Fleischwolf-Teil der Maschine 
(kleine Scheibe!) zerkleinern - wer keine entsprechende 
Vorrichtung hat, dreht den Fisch durch den Fleischwolf. Die 
Masse in eine Schüssel geben und mit den Eiern, Semmel-
bröseln und der Petersilie vermischen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Nun kann langsam die Milch untergerührt werden. 
Aus der Fischmasse kleine Frikadellen formen und in einer 
Pfanne mit Pfl anzenöl von beiden Seiten braten (so, dass 
sie am Ende durchgebraten, aber noch locker sind).

TSATSIKI-DIP: 
Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Gurke schälen, 
halbieren, Kerne herausschaben. Die Gurke grob raspeln, 
mit 1 TL Salz mischen und ca. 10 Min. Wasser ziehen lassen. 
Anschließend ausdrücken und mit dem Joghurt vermengen. 
Knoblauch unter das Tsatziki mengen. 
Mit Zitronensaft und Salz abschmecken. 

SALAT AUS ENDIVIE UND APFEL: 
Endiviensalat waschen und trocken schleudern, in feine 
Streifen schneiden.
Apfelsaft, Öl, Balsamico, Honig, Senf, Salz, Pfeffer und 
Curry gut vermengen. Nun mit dem Mixer zum Dip ver-
rühren. Fein süß-säuerlich abschmecken. Die Äpfel mit der 
Schale grob über den Endiviensalat raspeln und nach und 
nach mit der Marinade vermengen. 

Die Fischfrikadellen auf 4 Tellern verteilen, jeweils ein 
dicker Klacks Tsatsiki-Dip dazu und mitsamt dem Salat aus 
Endivie und Apfel servieren. 
Hierzu empfi ehlt sich frisches Brot (Fladen oder aber Cia-
batta), auch Salzkartoffeln passen gut.
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Tipps & Tricks
Einfach einige Körnchen Salz ins Bratöl 

streuen - und es spritzt nicht mehr aus der 

Pfanne! Zu den typischen Winterfi schen zählt 

man Lachs, Wolfsbarsch, Rotbarsch und Hering. 

Geschätzt wird der Rotbarsch für sein saftiges 

Fleisch, das nussig und herzhaft schmeckt. Vier 

bis fünf Tage hält sich Endivie im Gemüsefach 

des Kühlschranks, vorausgesetzt, man schlägt 

den Salat in ein feuchtes Küchentuch ein. 

Keinesfalls luftdicht in einer Plastikdose 

aufbewahren: die Blätter können dort 

nicht „atmen“ und faulen rasch.



© Achim Ahlgrimm/DEIKE

Bilde aus den Silben
ALP – BUL – DE – GRIM – HORN – ISE – LE – ME – NE – PFLAU – SCHEU – STUN
die gesuchten Wörter.

Die Buchstaben in den farbigen Feldern nennen – von oben nach unten gelesen – eine Partydekoration.

1.  großes Blasinstrument
2.  männliches Rind
3.  Baumfrucht
4.  Zeitabschnitt
5.  Wolf in der Fabel
6.  Schuppen auf dem Bauernhof

Konrad feiert
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MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN  IDEALES WERBE-UMFELD

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

12 618 Bei uns sind Sie richtig! Eichstetten, Gottenheim, Waltershofen, Sasbach, Vogtsburg, Ihringen, Bötzingen, Merdingen 15.03.2023

12 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 15.03.2023

13 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 22.03.2023

13 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 22.03.2023

13 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 22.03.2023

17 646 Bauen & Wohnen Bad Krozingen, Staufen, Ehrenkirchen, Bollschweil 19.04.2023

*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

PRIMO VERLAGSBÜRO RAPPENECKER GMBH
Im Quellengrund 5  |  79238 Ehrenkirchen
 07633 9333650  |     primo@verlagsbuero-rappenecker.de

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Noch wenige 4-Zimmer-Wohnungen für Familien frei 
in gemeinschaftlichem, genossenschaftlichen Wohnprojekt; barrierefrei, 
energieeffizient, verkehrsberuhigt, inklusiv, Einzug ab sofort. 

Alle Informationen unter www.oekogeno-haus.de/ehrenkirchen




